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Flächennutzungsplan, 44. Änderung, M 1 : 10.000, Planbereich 1 Koppelberg 
 
 

  Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) in der zuletzt geltenden Fassung 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) in der zuletzt geltenden Fassung 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 
Seite 576) in der zuletzt geltenden Fassung 
Planzeichenverordnung 1990 
(PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I Seite 58) in der zuletzt geltenden Fassung 
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Flächennutzungsplan, 44. Änderung, M 1 : 10.000, Planbereich 2 Twierlah 
 
 

  Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) in der zuletzt geltenden Fassung 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) in der zuletzt geltenden Fassung 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 
Seite 576) in der zuletzt geltenden Fassung 
Planzeichenverordnung 1990 
(PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I Seite 58) in der zuletzt geltenden Fassung 
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Flächennutzungsplan, 44. Änderung, M 1 : 10.000, Planbereich 3 Biogas Ost 
 
 

  Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) in der zuletzt geltenden Fassung 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) in der zuletzt geltenden Fassung 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 
Seite 576) in der zuletzt geltenden Fassung 
Planzeichenverordnung 1990 
(PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I Seite 58) in der zuletzt geltenden Fassung 
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Flächennutzungsplan, 44. Änderung, M 1 : 10.000, Planbereich 4 und 5 Brandhaide 
 
 

  

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der 
zuletzt geltenden Fassung 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) in der 
zuletzt geltenden Fassung 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. Seite 576) in der 
zuletzt geltenden Fassung 
Planzeichenverordnung 1990 
(PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I Seite 58) in der zuletzt 
geltenden Fassung 
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Flächennutzungsplan, 44. Änderung, M 1 : 10.000, Planbereich 6 Wehrstedt Tennis 
 
 

  

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der 
zuletzt geltenden Fassung 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) in der 
zuletzt geltenden Fassung 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. Seite 576) in der 
zuletzt geltenden Fassung 
Planzeichenverordnung 1990 
(PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I Seite 58) in der zuletzt 
geltenden Fassung 
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Flächennutzungsplan, 44. Änderung, M 1 : 10.000, Planbereich 7 Maiental 
 
 

  Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) in der zuletzt geltenden Fassung 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) in der zuletzt geltenden Fassung 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 
Seite 576) in der zuletzt geltenden Fassung 
Planzeichenverordnung 1990 
(PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I Seite 58) in der zuletzt geltenden Fassung 
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Flächennutzungsplan, 44. Änderung, M 1 : 10.000, Planbereich 8 Brückenstraße 
 
 

  Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) in der zuletzt geltenden Fassung 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) in der zuletzt geltenden Fassung 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 
Seite 576) in der zuletzt geltenden Fassung 
Planzeichenverordnung 1990 
(PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I Seite 58) in der zuletzt geltenden Fassung 
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Präambel 
 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) i. V. m. § 58 Abs. 2 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F. vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils zuletzt geltenden Fassung hat der 
Rat die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Begründung 
und der Planzeichnung, beschlossen. 

 
Bad Salzdetfurth, den  
                                           (Siegel)  
                                                                          Bürgermeister 

_________________________________________________________________ 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am                        die Aufstellung der 35. Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am                        orts-
üblich bekanntgemacht. 
 
Bad Salzdetfurth, den  
                                           (Siegel)  
                                                                           Bürgermeister 
_________________________________________________________________ 
 

Quelle:  Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung 

© GeoBasis-DE/LGLN (2024)  

Herausgeber:  Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen Regionaldirektion Hameln - Hannover 

_________________________________________________________________ 
 
Der Entwurf der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet 
von: 
 
Hannover im September 2024 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am                        dem Entwurf der 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen 
Auslegung wurden am                        ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begrün-
dung hat vom                        bis zum                        gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich ausgelegen. 
 
Bad Salzdetfurth, den  
                                           (Siegel)  
                                                                           Bürgermeister 
_________________________________________________________________ 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am                      dem geänderten Entwurf der                         
35. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung zugestimmt 
und die öffentliche Auslegung mit der Einschränkung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 
bzw. Satz 4 BauGB und mit einer verkürzten Auslegungszeit gemäß § 4a Abs. 3 
Satz 3 beschlossen. 4) 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am                       ortsüblich 
bekanntgemacht. 
Der Entwurf der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begrün-
dung hat vom                         bis zum                            erneut gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
Bad Salzdetfurth, den 
 
                                           (Siegel) 
                                                                    Bürgermeister 
_________________________________________________________________ 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am                    dem geänderten Entwurf der 
35. Änderung (vereinfacht gemäß § 13 BauGB) des Flächennutzungsplanes ein-
schließlich Begründung zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung gemäß § 
4a Abs. 3 Satz 2 bzw. Satz 4 BauGB beschlossen. 4) 
Den Beteiligten im Sinne von § 13 Nr. 2 BauGB wurde vom                           bis 
zum                           Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 
Bad Salzdetfurth, den 
 
                                              (Siegel)                                  
                                                                  Bürgermeister 
 
 
 
 
 

 
 
Der Rat hat nach Prüfung der vorgebrachten Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begrün-
dung in seiner Sitzung am                        beschlossen. 
 
Bad Salzdetfurth, den  
 
                                           (Siegel)  
                                                                       Bürgermeister 
 
_______________________________________________________________ 
 
Die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung (Az.: 15-11 50) 
vom heutigen Tage unter Auflagen/mit Maßgaben 2) gemäß § 6 BauGB teilweise 
genehmigt 2). 
Die kenntlich gemachten Teile sind gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB von der 
Stadt aus der Änderung des Flächennutzungsplanes ausgenommen. 2) 
 
Hildesheim, den  
                                           (Siegel) 
 
 
                                                                                   Landkreis Hildesheim 
                                                                                           Im Auftrage 
                                                                                             
_______________________________________________________________ 
 
Der Rat ist den in der Genehmigungsverfügung 
vom                       /Az.:                                       ) aufgeführten Aufl-
agen/Maßgaben 2) in seiner Sitzung am                         beigetreten. 4) 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes hat zuvor wegen der Auf-
lagen/Maßgaben2) vom                    bis                    öffentlich ausgelegen. 4) 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am                     ortsüblich 
bekanntgemacht. 4) 
Wegen der Auflagen/Maßgaben 2) hat die Stadt zuvor eine eingeschränkte 
Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB durchgeführt. Den Beteiligten wurde 
vom                       bis zum                      Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 4) 
 
Bad Salzdetfurth, den 
 
                  (Siegel) 
                                                                        Bürgermeister 
 
_______________________________________________________________ 
 
Die Erteilung der Genehmigung der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am                    ortsüblich bekanntgemacht worden. 
Die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit am                   wirksam 
geworden.  
 
Bad Salzdetfurth, den  
 
                                         (Siegel)  
                                                                       Bürgermeister 
_______________________________________________________________ 

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis der Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs, 

sind nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden (§ 215 
BauGB). 
 
Bad Salzdetfurth, den 
 
                                       (Siegel) 
                                                                         Bürgermeister 
 
_______________________________________________________________ 
 
Anmerkung 
1)  Bei Änderung, Ergänzung oder Aufhebung sind Präambel und Verfahrens-

vermerke sinngemäß zu fassen. 
2) Nichtzutreffendes streichen 
3) Nur wenn ein Aufstellungsbeschluss gefasst wurde 
4) Nur soweit erforderlich 
 

 



 

 

BEGRÜNDUNG
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1 Aufstellung der 44. Änderung des Flächennutzungsplanes 

1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Stadt Bad Salzdetfurth hat die Aufstellung der 44. Änderung des 
Flächennutzungsplanes beschlossen. 

1.2 Planbereiche  

Die Planung besteht aus den folgenden Planbereichen, welche in einer Übersichtskarte 
im Folgenden verortet werden: 

Planbereich 1 Koppelberg 
Der Planbereich 1 Koppelberg befindet sich nordöstlich von Heinde, er hat eine Größe 
von 23,55 ha. 

Planbereich 2 Twierlah 
Der Planbereich 2 Twierlah befindet sich westlich der B243 zwischen Klein Düngen und 
Wesseln und hat eine Größe von 3,71 ha. 

Planbereich 3 Biogas Ost 
Der Planbereich 3 Biogas Ost liegt südöstlich von Wesseln, hat eine Größe von 0,53 ha 
und schließt unmittelbar an eine bereits bestehende Biogasanlage mit bereits 
vorhandener Photovoltaik-Freiflächenanlage an.  

Planbereich 4 und 5 Brandhaide 
Die Planbereiche 4 und 5 Brandheide liegen östlich von Wehrstedt. Planbereich 4 weist 
eine Fläche von 15,22 ha auf, während Planbereich 5 3,73 ha groß ist. 

Planbereich 6 Wehrstedt Tennis 
Planbereich 6 Wehrstedt Tennis befindet sich westlich an Wehrstedt anschließend und 
umfasst die Flächen des ungenutzten und weist eine Größe von 1,94 ha auf. 

Planbereich 7 Maiental 
Planbereich 7 Maiental liegt südwestlich von Maiental und weist eine Größe von 
28,86 ha auf.  

Planbereich 8 Brückenstraße 
Der Planbereich 8 Brückenstraße liegt südlich von Breinum und ist 2,35 ha groß 
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Übersichtskarte der Geltungsbereiche 
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2 Anlass der Planung (Planungserfordernis) 

Die Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren Energien sind eine der zentralen 
gesellschaftlichen Aufgaben der aktuellen Zeit. Photovoltaik-Freiflächenanlagen stellen 
einen wichtigen Baustein der Energiewende dar, wie auch aus den niedersächsischen 
Klimazielen hervorgeht.  

Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind in einem 200 m Korridor entlang von Autobahnen 
und bestimmten, zweigleisigen Schienenwegen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 8 b) BauGB 
privilegiert, also zulässig, sofern öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die 
ausreichende Erschließung gesichert ist. Zudem hängt eine Realisierbarkeit dieser 
Flächen auch von der tatsächlichen Flächenverfügbarkeit ab, sodass nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass die privilegierten Flächen generell für den Ausbau von 
PV-FFA zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund stellen auch die niedersächsischen 
Ausbauziele für PV-FFA auf für PV-FFA ausgewiesene Flächen und Flächen ab, für die 
eine entsprechende Genehmigung besteht.  

Außerhalb der Flächen, für die eine Privilegierung für PV-FFA besteht, ist in der Regel 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich, um die planungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Errichtung einer PV-FFA herzustellen. Da die 
Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 
sind, ist für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für PV-FFA in der Regel eine 
entsprechende Darstellung auf Ebene der Flächennutzungsplanung erforderlich.  

 

3 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans, ist gemäß § 5 Abs. 1 BauGB für das gesamte 
Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
ergebende Art der Bodennutzung in Grundzügen darzustellen. Die vorliegende Planung 
dient insofern der Darstellung von Sondergebieten für Freiflächen-Photovoltaikanlagen, 
und eines Sondergebietes für Biogas- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie eines 
Sondergebietes für Windenergie und Freiflächen-Photovoltaikanlagen, um 
entsprechende Planungen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
vorzubereiten. Hierzu wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe auf politischer Ebene das 
gesamte Gemeindegebiet auf für PV-FFA in Frage kommende Flächen hin untersucht. 
Dabei wurden die mögliche Wirtschaftlichkeit, Auswirkungen auf das Landschaftsbild, 
konkurrierende Nutzungen, die Bodenqualität, die Umsetzungschancen, sowie 
vorhandene Altlasten oder bereits bestehende landschaftliche Beeinträchtigungen wie 
110 kV Leitungen oder Bahntrassen berücksichtigt. Da eine solche Voruntersuchung nur 
überschlägig erfolgen und die tatsächliche Eignung und Umsetzbarkeit von Flächen erst 
im Rahmen der Bauleitplanung bestimmt werden kann, dient die vorliegende Planung 
insofern der weiteren Konkretisierung der Planung für PV-FFA in der Stadt Bad 
Salzdetfurth. Ziel ist es im Rahmen der durchzuführenden frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange weitere Informationen über die verschiedenen 
Flächen für die Alternativenprüfung einzuholen und die Flächenkulisse für PV-FFA im 
Stadtgebiet Bad Salzdetfurths für die weiteren Verfahrensschritte im zu konkretisieren. 
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4 Planungsvorgaben 

4.1 Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien gem. § 2 EEG 2023 

Der Bundesgesetzgeber hat mit der Neufassung des § 2 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG 2023) die besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien gesetzlich 
normiert. Nach § 2 S. 1 EEG 2023 liegen deren Errichtung und Betrieb im überragenden 
öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Gemäß § 2 S.2 EEG 2023 
sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durch-
zuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.  

Die vorliegende Planung trägt der besonderen Bedeutung der Erneuerbaren Energien 
Rechnung. Durch die Darstellungen von Sondergebietsflächen für Photovoltaik auf 
Ebene des Flächennutzungsplanes werden die notwendigen Voraussetzungen für die 
Aufstellung von Bebauungsplänen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen geschaffen, und 
es wird somit ein Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien geleistet, die 
Versorgungssicherheit mit Energie verbessert und die Unabhängigkeit von fossilen 
Energieträgern verringert.  

 

4.2 Niedersächsische Klimaziele nach Niedersächsischem Klimagesetz (NKlimaG) 

Das Land Niedersachsen hat in § 3 Abs. 1 Nr. 3 a) NKlimaG festgelegt, dass bis zum 
Jahr 2033 eine Stromerzeugung durch Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf mindestens 
0,5 % der Landesfläche erfolgen soll. Hierbei sollen auf das zu erreichende Ziel Flächen 
angerechnet werden, welche für PV-FFA ausgewiesen sind, oder für die eine 
Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb solcher Anlagen vorliegt.  

Hierdurch wurde klargestellt, dass die Flächenkulissen, für die eine sogenannte 
Privilegierung durch § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB besteht, nur im Hinblick auf das Erreichen 
dieses Ziels angerechnet werden können, wenn tatsächlich eine Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb von PV-FFA vorliegt, oder die Flächen durch einen 
Bebauungsplan für PV-FFA gesichert sind.  

Durch die auf Ebene der Flächennutzungsplanung erfolgende Vorbereitung der 
Ausweisung von Flächen für PV-FFA mittels eines Bebauungsplans wird somit ein 
Beitrag zum Erreichen des genannten niedersächsischen Klimaziels geleistet. 

 

4.3 Grundsätze der Bauleitplanung 

Das Baugesetzbuch definiert in § 1 Abs. 5 BauGB und § 1 Abs. 6 BauGB die Grundsätze 
der Bauleitplanung, die bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen sind. Im 
Folgenden wird auf die durch die Planung betroffenen Grundsätze der Bauleitplanung 
eingegangen. 

Gemäß § 1 Abs. 5 S. 1 BauGB sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen 
auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang 
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung 
unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Die 
vorliegende Planung leistet einen Beitrag hinsichtlich der wirtschaftlichen und 
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umweltschützenden Belange und des Belangs der Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen, in dem ein Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien und damit ein 
Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels geleistet, die Versorgungssicherheit mit 
Strom verbessert und eine Wertschöpfung ermöglicht wird. Durch den Beitrag zur 
Eindämmung des Klimawandels wird auch ein Beitrag zum Erhalt einer 
menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
geleistet. 

Durch die Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich für die Errichtung von 
technischen Anlagen wird das Landschaftsbild verändert und dem Grundsatz 
widersprochen, die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 
Innentwicklung voranzutreiben. Die landschaftlichen Auswirkungen sollen durch 
entsprechende Festsetzungen zu Eingrünungen auf Ebene des Bebauungsplans 
minimiert werden. Des Weiteren steht der vom Bundesgesetzgeber normierte Grundsatz 
der Innenentwicklung des § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB grundsätzlich im Konflikt mit den 
Ausbauzielen für PV-FFA und dem Erfordernis des Ausbaus erneuerbarer Energien, da 
PV-FFA aufgrund deren Größe und in der Regel fehlender Zulässigkeit im Innenbereich 
regelmäßig im Außenbereich zu verorten sind. Dieser Gegensatz fordert die Kommunen 
auf, eine Abwägung im jeweiligen Einzelfall zwischen dem Grundsatz der 
Innenentwicklung und dem Ausbau erneuerbarer Energien zu treffen. Der 
Bundesgesetzgeber hat als Leitlinie für Abwägungen des Ausbaus erneuerbarer 
Energien deren besondere Bedeutung in § 2 EEG normiert. Danach liegt dieser im 
überragenden öffentlichen Interesse und dient der Sicherheit, weshalb diese als 
vorrangiger Belang in durchzuführende Schutzgüterabwägungen eingebracht werden 
soll, solange die Stromerzeugung im Bundesgebiet noch nicht nahezu 
treibhausgasneutral ist. Somit ist dem Belang des Ausbaus erneuerbarer Energien ein 
besonderes Gewicht im Rahmen der Abwägung beizumessen.  

Photovoltaik-Freiflächenanlagen stellen aus verschiedenen Gründen eine im Vergleich 
zu Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten besondere Art der baulichen Nutzung dar. 
Während die genannten Nutzungen mit einem teils sehr hohen Versiegelungsgrad, einer 
dauerhaften Anwesenheit von Menschen und einem teils hohen Verkehrsaufkommen 
einhergehen, besteht auf Flächen von Photovoltaik-Freiflächenanlagen eine sehr 
geringe Versiegelung. Es entsteht in der Regel extensives Grünland zwischen und unter 
den Modulen. Verkehr sowie Anwesenheit von Menschen besteht in der Regel nur zur 
Wartungszwecken. Die Inanspruchnahme von Flächen des Außenbereichs für PV-FFA 
stellt also einen deutlich geringeren Eingriff in Natur und Landschaft dar als die 
Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich für die genannten anderen 
Gebietsformen. Dennoch besteht ein Eingriff durch eine Veränderung des 
Landschaftsbildes und die Errichtung baulicher Anlagen. Durch Festsetzungen zu 
Eingrünungen, Mindestabstände der Modulreihen, Mindesthöhen der Unterkanten von 
Modulen, deren maximaler Höhe sowie Mindesthöhen der Zaununterkanten kann auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sichergestellt werden, dass sich im Planbereich 
extensives Grünland entwickelt und die Fläche auch für einen großen Teil der Fauna 
durchstreifbar bleibt. Es bestehen insofern Möglichkeiten, den durch die 
Flächeninanspruchnahme entstehenden Eingriff zu verringern und zu einer im Vergleich 
zur aktuellen monostrukturellen Ackernutzung erhöhten Biodiversität beizutragen. Deren 
Ausarbeitung ist Teil der Umweltberichte auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung, in welcher auch konkrete Maßnahmen festgesetzt und damit verbindlich 
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gesichert werden können. Im Umweltbericht dieser 44. Änderung des 
Flächennutzungsplanung, können entsprechende Maßnahmen dargestellt werden, eine 
Festsetzung kann jedoch nur auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. Der 
Umweltbericht dieser 44. F.-Planänderung wird im weiteren Verfahrensverlauf bis zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erstellt und liegt gegenwärtig noch nicht vor. 

Eine Entwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in hierfür in Frage kommenden 
Baugebieten, wie beispielsweise Gewerbegebieten, würde in einer Flächenkonkurrenz 
zu den anderen gewerblichen Nutzungen stehen. Da durch PV-FFA aufgrund der im 
Betrieb nur zu Wartungszwecken bestehenden Erforderlichkeit der Anwesenheit von 
Menschen nur wenige Arbeitsplätze entstehen, stünde eine Entwicklung von PV-FFA im 
Innenbereich bzw. in Gewerbegebieten in einer Konkurrenz zu Nutzungen, welche auf 
der gleichen Fläche innerhalb der Ortslagen mehr Arbeitsplätze schaffen würde.  

Vor diesem Hintergrund räumt die Stadt Bad Salzdetfurth dem Belang des Ausbaus 
erneuerbarer Energien einen Vorrang vor dem Grundsatz der Innenentwicklung ein.  

Die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener 
Ortsteile im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB, werden durch die Planung nur indirekt 
berührt. Es werden Flächen außerhalb der Ortslagen und außerhalb derer potenziellen 
zukünftigen Entwicklungsbereiche in Anspruch genommen. Hierdurch wird eine 
Flächenkonkurrenz mit diesen Flächen vermieden und die zukünftige Entwicklung der 
Ortsteile der Stadt Bad Salzdetfurth nicht eingeschränkt.  

Den Belangen der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer 
verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung im Sinne des § 1 Abs. 6. Nr. 8 
Buchstabe a) BauGB, wird durch die vorliegende Planung Rechnung getragen. Sie 
ermöglicht durch die Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen für die Errichtung 
einer Photovoltaik-Freiflächenanlage eine lokale Wertschöpfung. Des Weiteren fördert 
sie im Rahmen des Ausbaus erneuerbarer Energien in Deutschland eine dezentrale 
Energiegewinnung. Insofern leistet die Planung auch einen Beitrag zur Versorgung mit 
Energie und der Energiesicherheit im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 8 Buchstabe e) BauGB.  

Des Weiteren sind die Belange der Land- und Forstwirtschaft gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8 
Buchstabe b) BauGB in die Abwägung einzustellen. Im Hinblick auf die Landwirtschaft 
ergibt sich hier zum einen, dass durch die Überplanung von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen diese für die Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage der Landwirtschaft 
entzogen werden. Andererseits ergibt sich aus der Notwendigkeit des Ausbaus 
erneuerbarer Energien in Form von PV-FFA und den hiermit verbundenen Ausbauzielen, 
dass dies in einem auf dieser Planungsebene nicht quantifizierbaren Maße erforderlich 
ist. Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
und dessen besonderer Bedeutung gemäß § 2 EEG gewährt die Stadt Bad Salzdetfurth 
dem Ausbau erneuerbarer Energien im Rahmen der vorliegenden Planung einen 
Vorrang gegenüber der ackerbaulichen Bewirtschaftung derjenigen Flächen, auf denen 
diese bisher stattfindet. Sofern Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft betroffen sind, wird 
dies im Rahmen der Betrachtung der einzelnen Geltungsbereiche gesondert behandelt.  

§ 1a Abs. 2 BauGB definiert weitere Grundsätze, welche im Rahmen der Abwägung zu 
berücksichtigen sind. Satz 1 stellt dabei auf den sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden ab und fordert die Auseinandersetzung mit geeigneten Flächen im Innenberiech, 
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bevor landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen werden. Die Ausführungen 
zum oben behandelten Grundsatz der Innenentwicklung gelten entsprechend auch im 
Hinblick auf den sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Ergänzend lässt sich 
feststellen, dass Konversionsflächen oder andere Flächen, welche für eine 
Wiedernutzbarmachung in Frage kommen, in der Stadt Bad Salzdetfurth nicht in einem 
für eine PV-FFA in der geplanten Größe erforderlichem Maß vorhanden sind. Die 
Bodenversiegelung soll durch eine Festsetzung eines maximalen Versiegelungsgrades 
im Sinne des § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB auf Ebene des Bebauungsplans auf das 
notwendige Maß begrenzt werden.  

 

4.4 Raumordnung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. Ziele der Raumordnung sind dabei bereits auf Ebene der Raumordnung 
endabgewogen, insofern der Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung der Kommunen 
nicht zugänglich und müssen beachtet werden. Grundsätze der Raumordnung sind 
hingegen der Abwägung durch die Kommunen zugänglich und sind auf Ebene der 
kommunalen Bauleitplanung zu berücksichtigen. Im Folgenden werden die für die 
Planung relevanten Erfordernisse der Raumordnung dargestellt.  

 

4.4.1 Grundsätze der Raumordnung des NKlimaG 

Das Niedersächsische Klimagesetz normierte neben den bereits genannten Klimazielen 
auch als Grundsätze der Raumordnung gekennzeichnete Leitlinien für die Entwicklung 
von Photovoltaik-Freiflächenanlagen.  

Gemäß § 3a S. 1 NKlimaG soll die Planung von Freiflächenanlagen auf bisher 
landwirtschaftlich genutzten Flächen insbesondere erfolgen auf:  

1. kohlenstoffreichen Böden, für die die Möglichkeit der Wiedervernässung besteht, 
 

2. Böden mit einer bodenkundlichen Feuchtestufe kleiner als 3 oder größer als 8, 
die eine besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz nicht aufweisen, 
 

3. altlastenverdächtigen Flächen sowie 
 

4. Ackerflächen mit einer mindestens hohen potenziellen Erosionsgefährdung 
durch Wasser. 

§ 3a S. 2 NKlimaG normiert den Grundsatz, dass auf Böden mit einer Grünland- und 
Ackerzahl von 50 oder mehr, die nicht zugleich Böden im Sinne des § 3a S. 1 
Nr. 2 oder 3 sind, Freiflächenanlagen mit Ausnahme von Agri-Photovoltaikanlagen 
wegen der besonderen Bedeutung dieser Böden für die Sicherung der 
landwirtschaftlichen Nahrungsproduktion nicht geplant werden sollen. Die genannten 
Grundsätze der Raumordnung werden im Rahmen der Betrachtung der verschiedenen 
Geltungsbereiche behandelt.  
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Hierbei ist zunächst zu prüfen, ob Altlasten oder bodenkundliche Feuchtestufen kleiner 
als 3 oder größer als 8 vorliegen. Eine etwaige besondere Bedeutung für den Biotop- 
und Artenschutz erst im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes festgestellt 
werden. Da diese zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren erfolgt, wird im aktuellen 
Entwurf der vorliegenden Begründung eine solche Bedeutung zunächst nicht 
angenommen. Die Bodenkundliche Feuchtestufe wird in Sommerzahl und Winterzahl 
angegeben. In Absprache mit dem Landesamt für Bergbau Energie und Geologie ist bei 
der Beurteilung der Frage ob eine Bodenkundliche Feuchtestufe von unter drei vorliegt 
die Sommerzahl und im Hinblick auf eine Feuchtestufe von über 8 die Winterzahl 
heranzuziehen.  

Liegen Altlasten oder eine entsprechende Feuchtestufe vor, so ist die in § 3a 
S. 2 NKlimaG formulierte Ausnahmemöglichkeit für Böden mit einer Acker- oder 
Grünlandzahl von über 50 gegeben. Liegen Altlasten oder eine entsprechende 
Feuchtestufe nicht vor, ist zu prüfen, wie hoch die Acker- oder Grünlandzahlen liegen, 
sofern diese vorhanden sind. Da die Ackerzahlen generell in einem sehr kleinteiligen 
Raster vorliegt und die Stadt Bad Salzdetfurth über sehr gute Böden verfügt, liegen im 
Stadtgebiet kaum Flächen vor, in denen über einer gesamten Nutzungseinheit 
Ackerzahlen von unter 50 vorliegen. Daher ist das Vorliegen von Flächen mit einer 
Ackerzahl von unter 50 innerhalb eines Planbereiches als positiv zu bewerten 

Das Vorliegen von entsprechenden kohlenstoffreichen Böden wird für Bad Salzdetfurth 
nicht angenommen, das Vorliegen von einer mindestens hohen potenziellen 
Erosionsgefährdung durch Wasser ist als Positivkriterium festgelegt.  

 

4.4.2 Landesraumordnungsprogramm 

Das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen wurde 
zuletzt im September 2022 geändert und legt als Grundsatz der Raumordnung ein 
Ausbauziel von einer landesweit installierten Leistung von 65 GW bis zum Jahr 2040 
fest, von denen bis zu 15 GW in dafür geeigneten Gebieten als PV-FFA raumverträglich 
umgesetzt werden sollen. Dabei wird auch der Grundsatz der Raumordnung formuliert, 
dass Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft nicht für PV-FFA in Anspruch genommen 
werden sollen. Als Grundsatz der Raumordnung ist diese Festlegung der Abwägung in 
Bauleitplanverfahren zugänglich, was auch in der Begründung zur Änderung des 
Landes-Raumordnungsprogrammes vom September 2022 klargestellt wird.  

Im Rahmen dieser Abwägung ist die Festlegung als Vorbehaltsgebiet für die 
Landwirtschaft den konkurrierenden Belangen gegenüberzustellen. Hier ist die 
Notwendigkeit besondere Bedeutung des Ausbaus erneuerbarer Energien, zu nennen. 
Diesem Belang hat der Bundesgesetzgeber in § 2 EEG eine besondere Gewichtung in 
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingeräumt.  

Im Rahmen der Abwägung ist zu prüfen, ob die Inanspruchnahme der Flächen des 
Planbereiches dazu führt, dass die Festlegung als Vorbehaltsgebiet ihre Funktion 
verlieren lassen würde. Ist dies der Fall, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob 
alternative Standortmöglichkeiten vorliegen, welche eine Vermeidung der 
Inanspruchnahme von Flächen mit der Festlegung als Vorbehaltsgebiet für die 
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Landwirtschaft ermöglichen würden. Die geforderte Prüfung findet bei der Betrachtung 
der einzelnen Geltungsbereiche statt. 

 

4.4.3 Regionales Raumordnungsprogramm 

Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Hildesheim (RROP 
Hildesheim) trifft zeichnerische und textliche Festlegungen im Hinblick auf PV-FFA.  

In der textlichen Festlegung Nr. 4.2 Ziffer 01 wird als Grundsatz der Raumordnung 
bestimmt, dass der Einsatz dezentraler Erzeugungseinrichtungen sowie die verstärkte 
Nutzung verfügbarer regenerativer Energiequellen angestrebt werden sollen. Zudem soll 
bei der Planung und Errichtung entsprechender Anlagen deren direkte und indirekte 
Auswirkungen auf die Belange von Natur und Landschaft sowie andere Nutzungen im 
Verhältnis zum erwarteten Ertrag geprüft werden. 

Die Vereinbarkeit dieser textlichen Festlegungen, sowie die Vereinbarkeit mit den 
jeweiligen zeichnerischen Festlegungen werden im Rahmen der Betrachtung der 
einzelnen Geltungsbereiche abgearbeitet.  

 

4.5 Natur und Landschaft 

Im weiteren Verfahrensverlauf wird ein Umweltbericht erstellt werden, welcher die 
Belange von Natur und Landschaft betrachtet. Aufgrund der umfangreichen 
Flächenauswahl, welche im weiteren Verfahren durchaus aufgrund von im Rahmen der 
Beteilung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 auftretender 
Themen reduziert werden kann, wurde auf die frühzeitige Erstellung von einem 
entsprechend aufwändigen Umweltbericht verzichtet, um die öffentliche Hand insofern 
finanziell zu entlasten und die entsprechenden Untersuchungen nur für die Flächen 
durchzuführen, welche letztendlich im Rahmen des weiteren Planverfahrens 
weiterverfolgt werden sollen. Insofern dient die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange auch der Abfrage des im Rahmen der Umweltprüfung zu 
betrachtenden Prüfumfanges.  

 

5 Betrachtung der einzelnen Geltungsbereiche 

In den folgenden Kapiteln findet eine Betrachtung der einzelnen Geltungsbereiche im 
Hinblick auf deren Lage und die für sie relevanten Planungsvorgaben statt. 

 

5.1 Planbereich 1 Koppelberg 

Der Planbereich 1 Koppelberg befindet sich nordöstlich von Heinde, mit einer Größe von 
23,55 ha stellt der den größten Änderungsbereich der vorliegenden Änderung dar.  

Die Fläche weist eine Hanglage in Richtung Süden auf und ist insofern im besonderen 
Maße für die Errichtung einer PV-FFA geeignet. 
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Des Weiteren liegt er in unmittelbarer Nachbarschaft des sich auf dem Koppelberg 
befindlichen Windenergieparks, welcher im südöstlichen Teil des Planbereich 1 um eine 
weitere Windenergieanlage erweitert wird. Aus diesem Grund wird der Planbereich als 
Sondergebiet für Windenergie und Freiflächen-Photovoltaikanlagen dargestellt, um 
klarzustellen, dass hier zukünftig eine Doppelnutzung durch die Windenergie und PV-
FFA angestrebt wird. Dies fördert eine effiziente Nutzung von in Anspruch genommenen 
Flächen, sowie die Bündelung von Belastungen für das Landschaftsbild.  Östlich schließt 
sich eine Kläranlage an den Planbereich an. Aufgrund der bereits bestehenden 
Kumulation von technischen Anlagen kann der Standort somit als landschaftlich 
vorbelastet angesehen werden. Die Lenkung von PV-FFA auf die Flächen des 
Geltungsbereiches 1 stellt somit eine Bündelung der Belastungen der Landschaft dar. 
Aufgrund der bereits bestehenden Anlagen zur Stromerzeugung kann voraussichtlich 
mit einem vergleichsweisen einfachen Anschluss der PV-FFA an die Übertragungsnetze 
ausgegangen werden. Gegenwärtig wird der Planbereich 1 als Ackerbauland genutzt. 

 

 
Abbildung 1: Planbereich 1 Koppelberg 

 

5.1.1 Bisherige Darstellung des Flächennutzungsplans 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bad Salzdetfurth stellt für den Planbereich 1 bisher 
Flächen für die Landwirtschaft dar. Des Weiteren besteht eine nachrichtliche Darstellung 
des veralteten Verlaufes der Grenze des Landschaftsschutzgebietes Vorholzer 
Bergland, welche in der Planzeichnung dieser 44. Änderung des Flächennutzungsplans 
bereits an den vom Landkreis Hildesheim zur Verfügung gestellten aktuellen 
Grenzverlauf des Landschaftsschutzgebietes angepasst wurde. 
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Ausschnitt aus dem Arbeitsplan des Flächennutzungsplanes, M 1 : 10.000, 
Planbereich 1 

 
 

 

 

 

 
  



- 25 - 
 
 

 

5.1.2 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

5.1.2.1 Grundsätze der Raumordnung des NKlimaG 

Der Planbereich weist im überwiegenden Teil eine Bodenkundliche Feuchtestufe von 2,4 
in der Sommerzahl auf im übrigen Bereich liegt die Sommerzahl bei größtenteils 6,4 
sowie 4,1 und 3,6. Es liegt also in weiten Teilen jedoch nicht im gesamten Planbereich 
eine Bodenkundliche Feuchtestufe von unter 3 vor.  

Die Ackerzahl liegt zwischen 44 und 85. Die Ackerzahlen im Planbereich bilden somit 
ein relativ großes Spektrum ab, was für eine vergleichsweise schlechte einheitliche 
landwirtschaftliche Nutzbarkeit spricht.  

Die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser ist im Gebiet flächendeckend als 
hoch bis extrem hoch eingestuft.  

Da der Planbereich 1 somit in weiten Teilen der Ausnahmeregelung des § 3a 
S. 2 NKlimaG entspricht, werden die Bedingungen des § 3a NKlimaG als teilweise erfüllt 
angesehen. Aufgrund der sehr hohen potenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser 
und den im stadtweiten Vergleich eher geringen und durchmischten Ackerzahlen, sowie 
der besonderen Eignung der Fläche aufgrund der Ausrichtung der Hanglage in Richtung 
Süden und der vorhandenen und entstehenden technischen Prägung des 
Landschaftsbildes wird dem Ausbau Erneuerbarer Energien ein Vorrang gegenüber dem 
Belang der teilweisen Nichterfüllung des Grundsatzes der Raumordnung des § 3a 
NKlimaG eingeräumt.  
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Erosionsgefährdung durch Wasser, M 1 : 10.000, Planbereich 1 
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Bodenkundliche Feuchtestufe Frühjahrszahl, M 1 : 10.000, Planbereich 1 
 
 



- 28 - 
 
 

 

Bodenkundliche Feuchtestufe Sommerzahl, M 1 : 10.000, Planbereich 1 
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5.1.2.2 Ziele und Grundsätze des LROP und des RROP 

Das regionale Raumordnungsprogramm stellt den Planbereich 1 nicht als 
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft dar; insofern bestehen kein Konflikt mit dem 
Landesraumordnungsprogramm in Bezug auf die Inanspruchnahme von 
Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft. Der Planbereich wird des Weiteren 
vollständig als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft und im südlichen Teilbereich als 
Vorbehaltsgebiet Erholung festgelegt. 

Das Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft zieht sich vom Stadtgebiet Hildesheims bis 
an die östliche Landkreisgrenze. Daher kann aufgrund der Größe des 
Vorbehaltsgebietes davon ausgegangen werden, dass dessen grundsätzliche Funktion 
durch die Errichtung einer PV-FFA im Planbereich nicht in Frage gestellt wird. Durch 
Festsetzungen zu Eingrünungsmaßnahmen kann auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung die Wirkung auf das Landschaftsbild begrenzt werden. Durch 
Festsetzungen zu Abständen zwischen den Modulreihen, zu Anpflanzungen zwischen 
und unter den Modulreihen, zu Festsetzungen zur Durchlässigkeit von Einzäunungen 
und Festsetzungen zur Mindesthöhe der Modulunterkanten kann sichergestellt werden, 
dass sich zwischen und unter den Modulreihen ein artenreiches extensives Grünland 
entwickelt, das im Vergleich zu einer monokulturellen Landwirtschaft eine höhe 
Wertigkeit für die Artenvielfalt von Flora und Fauna darstellt.  

Insofern kann davon ausgegangen werden, dass durch die Errichtung einer PV-FFA bei 
Implementierung entsprechender Festsetzungen auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung ein Mehrwert für den Naturhaushalt hergestellt werden kann. Vor diesem 
Hintergrund und aufgrund der bereits dargestellten besonderen Eignung der Fläche wird 
der Errichtung einer PV-FFA und damit dem Ausbau erneuerbarer Energien ein Vorrang 
gegenüber dem Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft eingeräumt. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass das Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft auf das 
Landschaftsschutzgebiet Vorholzer Bergland zurückgeht. Der Planberiech 1 befindet 
sich vollständig innerhalb dieses Landschaftsschutzgebietes. Gleichwohl kann 
festgestellt werden, dass der Standort der benachbarten ehemaligen Mülldeponie und 
der bereits bestehenden Windräder und der an den Planbereich angrenzenden 
Kläranlage bereits aus dem Landschaftsschutzgebiet entlassen wurde. Vor diesem 
Hintergrund wird davon ausgegangen, dass bereits eine deutliche Prägung des 
Landschaftsbildes besteht und aus den bereits im Hinblick auf das Vorbehaltsgebiet 
Natur und Landschaft hervorgebrachten Gründen eine Herausnahme des Planbereiches 
1 aus dem Landschaftsschutzgebiet angestrebt werden kann, ohne dessen 
grundsätzliche Funktion zu gefährden.  

Das Vorbehaltsgebiet Erholung erstreckt sich vom Stadtbereich Hildesheims bis nach 
Heersum. Insofern lässt sich feststellen, dass die Funktion des Vorranggebietes durch 
die Inanspruchnahme eines vergleichsweise sehr kleinen Teilbereiches nicht in Frage 
gestellt wird. Durch Festsetzungen zur Eingrünung können die Auswirkungen auf die 
Landschaft begrenzt werden. Vor diesem Hintergrund wird dem Ausbau der 
Erneuerbarer Energien ein Vorrang gegenüber dem Vorbehaltsgebiet für Erholung 
eingeräumt. 
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Ausschnitt aus dem RROP Hildesheim 2016, vergrößert auf M 1 : 10.000, Planbereich 1 
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5.2 Planbereich 2 Twierlah 

Der Planbereich 2 befindet sich westlich der B243. Er befindet sich auf einer Hangkuppe 
und wird durch die ihn überspannenden 110 kV Leitung geprägt. Er wird gegenwärtig 
überwiegend als landwirtschaftliches Grünland und im südlichen Teilbereich als 
Ackerbauland genutzt. Der Planbereich stellt somit einen bereits vorbelasteten 
Landschaftsbestandteil dar, und die Lenkung von PV-FFA auf diesem Bereich entspricht 
dem Grundsatz der Bündelung der Belastungen des Landschaftsbildes.  

 

 
Abbildung 2: Planbereich 2 Twierlah 

 

5.2.1 Bisherige Darstellung des Flächennutzungsplans 

Der Planbereich 2 wird im Flächennutzungsplan bisher als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt.   
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Ausschnitt aus dem Arbeitsplan des Flächennutzungsplanes, M 1 : 10.000, 
Planbereich 2 

 
 

  
























































































